
S c h ü t z e n c o l l e g i u m  
d e r  S t a d t  L e h r t e  

 
 

Ausschreibung zum > Stadtkönigs-Schießen < 2 0 2 4 
 
 
1. Tag, Zeit und Ort der Austragung: 

Samstag, 29. Juni 2024  von 15.00 bis 18.00 Uhr und 
Samstag, 06. Juli 2024  von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr auf 
der Schießsportanlage des Schützen-Corps Lehrte, Hohnhorstweg 24, 31275 
Lehrte. 

 
2. Teilnahmeberechtigung: 

Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder der Schützenvereine der Stadt Lehrte, die 
über ihren Verein dem Deutschen Schützenbund gemeldet und somit versichert 
sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Jeder/jede Teilnehmer/in kann nur einmal und nur für sich starten. 
Den Satz muss jeder/jede Teilnehmer/in persönlich lösen. 
 

3. Waffen- und Anschlagsart: 
  KK-Sportgewehr – stehend Auflage, Ständer (ohne Handstopp und Riemen-   
  bügelhalter). Hilfsmittel laut Sportordnung sind erlaubt, wenn diese im Hilfsmittel- 
  pass eingetragen sind. Alle Teilnehmer können wahlweise mit oder ohne    
  Adlerauge schießen (maximal 1,5fache Vergrößerung). 

 
4. KK-Sportgewehr: 

Jeder Teilnehmer kann sein eigenes oder ein Vereinsgewehr benutzen, sofern es 
den Bestimmungen der Sportordnung des Deutschen Sch ützenbundes ent-
spricht.  Der ausrichtende Verein stellt aber auch Gewehre zur Verfügung. 

 
5. Schusszahl und Probeschüsse: 

10 Scheiben, 1 Schuss pro Scheibe. Probeschüsse beliebig vor dem ersten 
Wertungsschuss. Scheibenwechsel nach Sportordnung Regelnummer 0.9.7. Zum 
Wechseln der Scheiben werden Hilfskräfte vom Veranstalter zugelassen. Die 
Hilfskräfte werden vom Schützen gestellt. Alle Wertungsscheiben sind persönlich, 
vollzählig und gebündelt in den Scheibenbehälter einzuwerfen. Hierfür ist der/die 
Schütze/in eigenverantwortlich. 
 

6. Munition: 
Munition ist mitzubringen oder kann erworben werden. 

 
7. Klasseneinteilung: 

Es findet keine Klasseneinteilung statt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
schießen den „Stadtkönig“ aus. 

 
8. Wertung: 

Die Wertung erfolgt nach Teiler. Der beste Teiler jedes Teilnehmers kommt in die 
Wertung, bei Teilergleichheit entscheiden die nachfolgenden Teiler. 

 

 



9. Startgeld: 
Je Teilnehmer/in 6,00 € ausschließlich Munition. 

 
10. Anmeldung:   
 bis ½ Stunde vor Schießende 
 
11. Auswertung: 

Die Auswertung erfolgt mit der elektronischen Ring-Teiler-Messmaschine durch: 
 Björn-Elmar Pitzschel   SC Lehrte 
           Uwe Kaddatz    BSG Lehrte 

      SG Arpke 
                KKS „Tell“ Hämelerwald 
und den Mitgliedern des Schützencollegiums der Stadt Lehrte am Montag, dem 
08.07.2024 um 18.00 Uhr auf der Schießsportanlage des Schützen-Corps Lehrte, 
Hohnhorstweg 24, 31275 Lehrte. 

 
12. Einsprüche:  

Einsprüche nur schriftlich, laut Sportordnung des Deutschen Schützenbundes 
nach Regel 0.13. Die Einspruchsgebühr beträgt 25,00 €. Über Einsprüche 
entscheidet das Kampfgericht allein und endgültig. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen . 

 
13. Kampfgericht: 

      SV Immensen 
       SV Röddensen 
      SG Sievershausen 

 Kampfrichter Ersatz : 
 nicht besetzt     SG Ahlten 

nicht besetzt     SG Aligse 
 
14. Sonstige Bestimmungen: 
 Für alle in dieser Ausschreibung nicht angesprochen Punkte gelten die entspre-

chenden Bestimmungen der aktuellen Sportordnung des Deutschen 
Schützenbundes. Die Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten und den 
Anweisungen des Schießleiters und der Standaufsicht ist Folge zu leisten. 

 
15. Besondere Bestimmungen: 
 Preisträger auf der „Stadtkönigs-Scheibe“  können nur Teilnehmer werden, die 

auch an der Proklamation des „Stadtkönigs“  teilnehmen. 
 
16. Proklamation des „Stadtkönigs“: 

Die Proklamation des „Stadtkönigs“  und die Preisverteilung an die Platzierten 
erfolgt am Freitag, dem 26. Juli 2024 beim Festessen des Lehrter Schützen- und 
Volksfestes. Das Festessen beginnt um 18.00 Uhr im Festzelt. 

 
17. Preise und Auszeichnungen: 
 Der „Stadtkönig“  erhält die Königskette  für ein Jahr, dann einen Orden, die 

Königsscheibe , den Stadtlöffel  und einen Geldbetrag von 200,00 €. 
 Die Platzierten erhalten: 2. und 3.Platz je einen Orden und einen Stadtlöffel 
     4. bis 6. Platz          je einen Stadtlöffel  
                                                     7. bis 10. Platz je eine Urkunde 
 
18. Wanderplakette: 

Der Schützenverein, der Prozentual zu seiner Mitgliederzahl die höchste Anzahl 
an Teilnehmern hat, erhält die „Wanderplakette“ mit den zehn „Ortswappen“ für ein 
Jahr. Nicht abgegebene Schüsse gehen nicht in die Wertung  ein. 

 
Mit Schützengruß 

Schützencollegium der Stadt Lehrte  


